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Zum Kapitel von den erloschenen Fundationen.
Von Erzpriester Lic. Thtenel.

(Fortsetzung.)
IV. Erfolglosigkeit der Proteste.

Nach dem Gesagten wurde also sowohl von geistlicher wie
auch von weltlicher Seite gegen die Beschlagnahme der Fun-
dationen und ihre Verwendung zur Dotation der Geistlichen
energisch protestirt, aber alle Proteste halfen nichts. Wir wissen
nicht, welche Antwort die geistliche Behörde empfing, können
sie uns aber leicht ergänzen aus der Antwort, die dem Herrn
-Grafen Schaffgotsch zutheil wurde. Um den hohen Magnaten,
der sein Recht so kräftig gewahrt hatte, zu beschwichtigen, ant-
wortete die Haupt-Säcularisations-Commission blos: »Wir
hoffen, der Herr Graf werde sich überzeugt halten, daß die
Haupt-Commission sicl) es pflichtmäßig angelegen sein lassen
werde, die Absicht Seiner Königlichen Majestät, nach welcher
die Säcularisation der Klöster, weit entfernt, die religiösen
.Zwecke zu stören, solche vielmehr befördern will, in Erfüllung
zu bringen.« Fürwahr, eine klassische Antwort das, wenn
man bedenkt, daß die Einziehung der frommen Stiftungen
ungehinderten Fortgang nahm und principiell ihre Verwendung
zur Dotation der nothwendigen geistlichen Stellen und zur
Pensionirung der ehemaligen Kloslergeistlichen festgehalten wurde.
Da nimmt sich die angeführte Antwort fast wie ein Hohn
aus. Aber auch in Bezug auf die oben näher bezeichneten
Protesie, die einen so schönen und erhebenden Beweis kirchlicher
Treue und Gewissenhaftigkeit liefern, müssen wir bedauern,
daß sie von der Voraussetzung ausgehen, die säcularisirten
.Fundationen könnten auch nach Beschlagnahme ihrer Kapitalien
oder Gefälle ihren ursprünglichen Zwecken erhalten bleiben oder
unbeschadet fortbestehen. Man macht auf allerhand Nachtheile
aufmerksam, die sich für die Erfüllung der Fundationsbe-
stimmungen aus der Beschlagnahme ergeben, auch auf die
-Unsicherheit dieser Art der Dotation, aber was die Hauptsache

ist, verkennt man, nämlich, daß die Einbeziehung der Funda-
tionen in die Säcularisation und ihre Verwendung zu den
Gehältern der Geistlichen eine vollständige Alienirung und
Commutation derselben bedeutet. Da hätte man füglich in
den besagten Protestschreiben vor allem Andern hervorheben
müssen, welch� ein himmelschreiendes Unrecht an den verstorbenen
Stiftern und Stifterinnen geschehe, wenn man ihre wohl-
thätigen Zwecke und Absichten in dieser Weise vereitelt. Grade
dadurch, daß man kirchlicher Seits an dem Fortbestande der
Fundationen festhielt, kam man gewissermaßen dem Staate
entgegen und ermuthigte ihn, auf dem betretenen Wege nur
kühn fortzufahren. Wie mögen die klugen Herren der Säcu-
larisations-Commission, die einzig den Vortheil des Staates
wahrzunehmen berufen waren, gelächelt haben, als sie sofort
den halben Standpunkt erkannten, den man in den Protest-
schreiben einnahm! Nun konnten sie ja ruhig zugreifen, ohne
befürchten zu müssen, daß durch die Säcularisirung der Fun-
dationen die Erfüllung ihrer Zwecke verhindert würde. Sie
hatten auch keine Ursache, ihren Opponenten darin zu wider-
sprechen, daß sie ohne Weiteres den Fortbestand der Fundationen
betonten. Jm Gegentheile ging man bereitwillig darauf ein
und zeigte sich ebenso erkenntlich wie behülstich dazu.

Es kann aber gar kein Zweifel sein, daß alle jene Stiftungen,
deren Erträgnisse fortan zur Dotation der Geisllichen geschlagen
wurden, ihren ursprünglichen Stiftungszwecken dadurch entzogen
waren. Um uns dies noch klarer zu machen, müssen wir
erwägen, daß der Staat ja auch die Dotation der Geistlichen
in anderer Weise regeln konnte, z. B. durch Anweisung von
Grund und Boden oder durch einfache Uebernahme der Gehälter
auf die Staatskasse. In diesem Falle hätte er das ganze
Stiftungs-Vermögen ohne Weiteres für sich behalten können,
und hätte er etwa später wegen Unterdrückung der Stiftungs-
zwecke Bedenken bekommen, so wäre ihm nichts Anderes übrig
geblieben, als die Fundationen wiederherzustellen oder für
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deren Erfüllung eine besondere Entschädigung zu gewähren.
Die ursprünglichen Fundations-Verpflichtungen an die Gehälter
der Geistlichen zu knüpfen stand ihm absolut kein Recht zu.
Er mußte die Dotation ohne jedwede Bedingung gewähren.

V» Zur Ausführung der Befchlaguahuie.
Die Ausführung der Beschlagnahme ließ nicht lange auf

sich warten. Da uns die hiesigen Verhältnisse begreiflicher
Weise am Meisten interessiren und am Besten bekannt sind,
so gehen wir von diesen aus und geben Einiges aus der
Geschichte der Säcularifation hier wieder.

Schon am 25. Juli 1811 hielt hier in Warmbrunn der
staatliche Commissarius Haeckel zusammen mit dem Erzpriester
Kieslig aus Schönau und unter Zuziehung des ehemaligen
Priors Laurentius Klenner, der hier die Pfarr-Geschäfte führte,
einen Termin zur Festsetzung der Etats über die künftige
Dotirung der Kirche, der Geistlichen und Kirchendiener ab.
Es waren drei Geistliche für nothwendig erkannt und für sie
ein Jahresgehalt von 1000 Thalern statuirt worden. Der
Etat lautete:

A. Einnahme.
I. Fundationszinsen . . . 586 Rthlr. 20 Sgr. -� Pf.
2. Stolgebühren . . . . 2«2 - 5 - 2 -
Z. Offertorien · . . . . 37 - 19 - 10 -
4. Zuschuß aus den Reoenüen

der probsteylichen Güter . 353 - 15 -
-

Zusammen 1000 Rthlr. �-

B. Ausgabe.
1. Gehalt für den Pfarrer. . 500 Rthlr. �
2. - - - I. KaPellciU 250 - --·
3. - - - H. - 250 - �-�

Sgr

Sgr

-
-

Pf-

Pf·

-
-

Zusammen 1000 Rthlr. �-
Bei dieser Dotation befolgte man eine

Sgr.
fchon vorher von

·--- Pf«

oben festgesetzte Norm, daß die Pfarrer in Städten 500 Thlr.,
die Pfarrer auf dem Lande 400 Thlr., die Kapläne in Städten
250 und die Kapläne auf dem Lande 200 Thlr. jährliches
Einkommen haben sollten. Warmbrunn genoß den Vorzug,
unter die Städte gerechnet zu werden. Daher die obige
reichliche Dotation!

Jn dieselben waren ohne Weiteres sämmtliche Fundations-
bezüge der ehemaligen Propstei eingerechnet und zwar nicht
etwa bloß die Ansätze für die Geistlichen, sondern auch die
der Kirche zugeschriebenen Competenzen. Auch finden sich
darunter verschiedene Gratialien oder gutwillige Leistungen
seitens der Herrschaft, die auf keiner bestimmten Fundation
beruhen, z. B. eine Entschädigung für Koppenreisen und eine

andere für die Abhaltung zweier Prozessionen an den Festen des
hl. Florianus und des hl. Johannes Nepomucenus. Desgleichen
sind auch die Bezüge einer größeren Fundation pro ilefnnct-si-
Theresia Schaffgotsch mit eingerechnet, ohne daß diese Stiftung
auf einem der gräflichen Güter eingetragen wäre. Diese
Fundation eristirte nur durch eine vorhandene Testaments-
besiimmung. Es ist daher fast unbegreiflich, daß sich der Staat
derselben (Stistung) bemächtigen konnte. Gewöhnlich nimmt
man doch nur, was da ist!

Uebrigens muß auch noch besonders heroorgehoben werden,
daß die Fundationsbeziige in Höhe von 586 Thlr. 20 Sgr.
nur ganz summarisch für die Dotation der Geistlichen angewiesen
wurden, ohne eine specielle Nachweisung und Ueberweisung
der einzelnen Stiftungen an die Geistlichen, oder an die Kirche.
Zwar lassen sich die einzelnen Bestandtheile oder Posten, die
in obiger Summe enthalten find, aus den Arten eruireii,
aber nirgends findet sich ein Dokument, durch welches eine förm-
liche Ueberweisung stattfände. Man kann eine solche nur aus
dem obigen Etatsentwurfe und aus dem späteren Kausvertrage
zwischen dem Reichsgrafen Schassgotsch und dem Fiscus her-
auslesen. Sie enthält aber dann immer nur eine summariscl;e-
Festsetzung der Fundationsbeziige ohne specielle Angabe über«
die einzelnen Fundationserträge. Vielleicht ist das nicht ganz.
unwichtig in dem gegenwärtigen Streite zwischen der neuen
Patronats-Verwaltung und den Geistlichen in Warmbrunn.
Erstere verlangt nämltch jetzt im Gegensatze zu einem mehr
als achtzigjährigen Herkommen plötzlich Special-Quittungen
über die einzelnen Fundations-Erträge und zwar wegen der
vierte1jährlichen Gehaltszahlung in vierteljährlichen Raten. Die«
Geistlichen haben aber hier, wie überall, wo ähnliche Verhält-
nisse in Betracht kommen, immer nur eine General-Ouittung
über die competente Summe ihres vierteljährlichen etatsinäßigen
Gehaltes ausges1ellt. Weil sie auch jetzt nicht statt einer
Quittung deren neun, auch nicht unter Protest, ausstellen
wollen, sind ihnen gegenwärtig die Gehälter gesperrt. Dies
aber nur nebenbei.

Hier wollen wir nur noch ausdrücklich hervorheben, daß
die eigenthiimliche Art, wie die htesigen herrschaftlichen Fun-
dationen errichtet waren, sie weniger als anderwärts saisible
machten, denn die Fundationskapitalien waren niemals in natura
der Propstei zur Verwaltung übergeben, sondern sie waren
stets nur aus einem der herrschaftlichen Güter eingetragen,
und die Propstei gegen bestimmte Leistungen zum Zinsgenuß
berechtigt worden. Nicht einmal Hhpothekenbriefe existirten.
Jn den Händen der Propstei befanden sich nur die betreffenden
Stiftungs-Urkunden. Anderwärts, wo die Fundations-Kapita-
lien, sei es in geldwerthen Papieren oder in Hypotheken, vor-
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handen waren, konnte man sich ihrer auch ohne Weiteres
«bemächtigen. Jn der That verschwanden sie auch im Staats-
säckel sammt den Fundations-Urkunden. Nur die Namen der
-Fundatoren blieben in den Meßverpflichtungen erhalten, die
man später den Geistlichen für ihr Gehalt auflegte. In dasselbe
wurden zwar iiberall die Fundationszinsen eingerechnet und
dementsprechend auch die mit dem Gehalt verbundenen Ver-
pflichtungen bestimmt, aber nach vollbrachter Säcularisation
konnte man nicht mehr sagen, daß das Gehalt der betreffenden
Geistlichen aus den Fundationen stamme; denn diese waren
-verschwunden. Daher quittiren auch nirgends die auf diese
Weise dotirten Geistlichen über irgend welche Fundations-Er-
träge als aliquoten Theil ihres Gehaltes, sondern immer nur
über den Betrag ihres etatsmäßigen Salars.

Vl. Die Riickkaiifs-Verhaiidluiigcii in Wariiibruiin.
Sehr bald nach den Erörterungen über die Säcularisirung

der Stiftungen fanden hier zwischen dem Fiskus und dem
Reichsgrafen Schafsgotsch Verhandlungen über den Rückkauf
der propsteilichen Güter statt, welche am 28. September 1812
ihren förmlichen Abschluß fanden. In dem Kaufvertrage wird
in § I unter Nr. 4 ausdrüc·klich gesagt: Der Fiskus verkauft
dem Herrn Käufer die propsteilichen Besitzungen ,,mit den
·sämmtlichen dem Dominio Warmbrunn propsteilichen Antheils
gehörigen Diensten, Geld- und Natural-Zinsen, mit Ausschluß
der zur Unterhaltung der Geistlichen zu Warmbrunn berechneten
Fundationszinsen im Betrage von 586 Thlr. 20 Sgr. ic.«
Merkivürdiger Weise werden diese Fundationszinsen hier sogar
unter den Gefällen des propsteilichen Dominiums aufgeführt,
während doch wohl nur die geistliche Genossenschaft der Cister-
zienser darauf Anspruch hatte.

Ferner wird in § 4 zur Steuerregulirung bemerkt, »daß
zwar die Fiindations-Kapitalien von 586 Rthlr. 20 Sgr.,
-wovon obgedachte Steuern per 134 Rthlr. 23 Ggr. berichtigt
-werden, nicht dem Herrn Käufer überlassen werden, sondern
zur Besoldung der drei katholischen Geistlichen in Warmbrunn
angewiesen worden sind, wie der diesfällige Etat nachweist, daß
aber dem Herrn Käufer die Berichtigung dieser Steuern obliegt.«
Hieraus ist klar ersichtlich, daß dieser Theil der Emolumente
-oder Gefälle der ehemaligen Propstei zwar vom Verkaufe
ausgeschlossen und als eine eingetragene Schuld auf den Gütern
der gräflichen Herrschaft unverändert stehen bleiben muß,
aber dieses geschieht nicht, weil es zu Recht bestehende Fun-
dationen sind, sondern weil sie einen Hauvtbestandtheil der
Dotation für die Z Geistlichen in Warmbrunn bilden. Sie
sind und bleiben, wie von Anfang an, ein geistliches Gut,
aber unter vollständiger Abänderung des ursprünglichen Zweckes.

Daher wird auch mit« keiner Silbe der Verpflichtungen gedacht,
die vor der Säcularisation an diese Zinsgefälle geknüpft
waren. Der Staat konnte sie auch nicht aufrecht erhalten;
aber er sah es, wie bereits oben gezeigt worden, nicht ungerii,
daß von kirchlicher Seite der Gedanke, die Fundationen für
erloschen zu erklären, nicht aufkam. Vielleicht trug der Umstand
dazu bei, daß die Fundationsgefälle auch an und für sich
einen Bestandtheil des geistlichen Einkommens bilden. Aber
etwas Anderes ist es doch, ein bestehendes Beneficium damit
verbessern und etwas Anderes, ein neues Beneficium damit
gründen. Gründer war in diesem Falle der Staat, der die
reichliche Dotirung der nothwendigen geistlichen Stellen zu-
gesagt hatte, nur verwendete er zur Erfüllung der übernommenen
Pflicht die eingezogenen Fundations-Gefälle und machte daraus
Gehaltsbezüge für die Geistlichen.

Hier ist auch die Frage zu erörtern, wem jetzt das Eigen-
thumsrecht an jenen Fundations-Kapitalien zusteht. Eingetragen
sind sie für die Propstei. Den drei Geistlichen in Warmbrunn
ist jetzt die Nutznießung zugesprochen. Offenbar bilden sie
jetzt den Hauptbestandtheil zur Dotation der hiesigen drei
Geistlichen oder, wenn man will, der hiesigen Psarrei. Nach
Lage der neueren Gesetzgebung über die kirchliche Vermögens-
verwaltung würde also der Kirchen-Vorstand zur Verwaltung
kompetent sein. Aber er hat dabei gerade so wenig zu ver-
walten, wie früher die Propstei selber. Sein Recht würde
nur in Anspruch genommen werden müssen, wenn einmal die
Besitzer jener Güter, auf denen die Kapitalien eingetragen
stehen, Veränderungen vornehmen wollten. Ob solchelVer-
änderungen inöglich sind, ist eine andere Frage. Nur der
Zinsgenuß in Höhe von 586 Thlr. 20 Sgr. ist den Geist-
lichen ein für alle Mal und unabänderlich zugesprochen. Würde
diese Summe in anderer Weise genügend siihergestellt, so
könnte man füglich jene hhpothicirten Fundations-Kapitalien
freigeben. Jetzt sind dem Besitzer der betreffenden Güter die
HäUde gebunden. (Fortsetzung folgt.)

Sociiile Thiitigkeit des Geistlichen auf dem Lande.
Pfarrer S tu ll-Polnischwette.

(Fortsetzung.)
Wenn wir die sociale Thätigkeit auch der Landgeistlichen

als eine durch die heutigen Verhältnisse herbeigeführte Noth-
wendigkeit bezeichneten,. so müssen wir dem noch hinzufügen:
sie ist auch eine Pflicht des Clerus. Keiner ist davon aus-
genommen. Der heil. Vater Leo xIIl. hat in seiner Enchclica
über die ,,Arbeiterfrage« diese Arbeit dem Clerus warm an�s
Herz gelegt und hohen Lobes gewürdigt. Er hat auch ander-
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wärts diesen Wunsch ausgesprochen. Die römische Zeitung
L�.4mie0 del P0po1o vom 16. Oktober 1895 berichtet über eine
Audienz, welche der hl. Vater einem Amerikaner gewährte.
Jn dieser sprach der hl. Vater Folgendes über die sociale
Thätigkeit der Geistlichen; ,,La questi011e sociale e la piu
gra.n(1e questi011e (let future E 1ma questione -illa quelle
tut.ti s0n0 inte1·essat-i, ed 0gnum (10vrebbe eont.1-ib11ire la
sua qu0ta di st«u(li 0 di sk0rzi per (1iminni1«e 0 rimu0ve1«e
le diffie0lti�t ehe la ei1·e0nclano. IT) partieola1«mente (lesi(1e1·a.bile
ehe gli eeelesiastiei Si-1n0 vers-1ti nell-. mate1-ja, Si da
p0t.e1· prenclere parte attiva in ogni dise11ssi0ne ed in 0gni
m0viment-0 clirett.() a migli01«a1«e la e0n(1izi011e sociale c1e1l�
umanit-I, e, in pa1«tie0la1«e (lelle masse 11ume1«0se e0st1·et.te
a pr()eaceia1·si il loc0 pane e0lsucl01»e della i"r0nte.« Der
hl. Vater wünscht also einmal das Studium der socialen
Frage seitens der Geistlichen, ,,damit sie in dieser Materie
bewandert seien, wenn es gilt, skch an der Diskussion darüber
aktiv zu betheiligen.« Er verlangt aber noch mehr. Der
Geistliche soll auch mitarbeiten ,,an jeder Bewegung die darauf
gerichtet ist, die sociale Lage der Menschheit zu verbessern,
besonders der großen Massen, die ihr Brot im Schweiße ihres
Angesichts verdienen müssen.« In diesen Worten ist doch wohl
klar und deutlich ausgesprochen, daß der Geistliche nicht blos
theoretischer, sondern praktischer Socialpolitiker sein soll. Unter
,,0gni m0viment0 (1i1«ett0 -I migli01«are« müssen demnach alle
die Veranstaltungen und Einrichtungen verstanden werden,
welche darauf hinzielen, die materiellen Verhältnisse der ver-
schiedenen Stände zu heben und zu fördern.

In demselben Sinne ist der Wunsch des heil. Vaters von
Theologen wie Socialpolitikern interpretirt worden. Professor
Dr. Heiner sprach auf dem praktisch-socialen Cursus in Frei-
burg i. Br. 1894 wie folgt: »Mit der religiös-stttlichen und
persönlichen Einwirkung ist aber unsere Aufgabe noch nicht
erfüllt: wir sollen auch nach der materiellen Seite hin
mitarbeiten an der Verbesserung der Lage aller Jener, die
unter dem Drucke der socialen Uebel der Gegenwart schmachten.
Der sociale Körper der Gesellschaft ist nicht blos innerlich krank,
sondern auch in wirthschaftlicher Beziehung.-« Diese Krankheit
findet sich aber nicht blos in den Städte-n, in den Jndustrie-
gegenden, sondern auch auf dem Lande unter der Ackerbau
treibenden Bevölkerung. Der Bauernstand, dessen Angehörige
die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands ausmachen, ist ver-
schuldet und ein großer Theil geht dem Ruin entgegen, wenn
nicht baldige Hilfe geschafsen wird. Dasselbe ist der Fall mit
dem Handwerkerstande auf dem Lande ebenso wie in den
Städten. Und ein großer Theil der ländlichen Arbeiter, zu-
mal in den östlichen Provinzen, erfreut sich s1cher keiner besseren

Lage als der Industriearbeiter. Neben der Bauern- oder
Agrarfrage existirt auf dem Lande die Handwerker- und Arbeiter-
frage in gleicher Weise wie in den Städten. Darf der
Geistliche demgegeniiber sagen: »Mein Arbeitsfeld ist die Kirche,
die Kanzel, der Beichtstuhl, die Schule?« Ja, gewiß ist das
unser Arbeitsfeld, hier müssen wir an erster Stelle aussäen
und arbeiten. Aber unser Arbeitsfeld ist noch größer. Der
Heiland predigte nicht blos in den Synagogen, sondern er
heilte die Kranken, speiste die Hungrigen, verlangte von den
Reichen Gerechtigk·eit, er ging umher, Wohlthaten spendc-nd
in geistiger und leiblicher Beziehung, wo immer er konnte.
Aus diesem Grunde hatte er auch das Volk auf seiner Seite,
es ließ s1ch von ihm führen und wollte ihn zum Könige machen.
Müssen wir da nicht auch in unseren Tagen darnach streben,
das Vertrauen des Volkes uns zu gewinnen und zu wahren,
wenn wir Boden im Volke behalten und im entscheidenden
Augenblicke einen wirksamen Einfluß auf das Volk ausüben
wollen? Das Volk« läßt sich nicht mehr kommandiren, wie in
früheren Zeiten, sondern es folgt nur dem, der ihm Vortheile«
und Nutzen bietet. Grade durch die Verbreitung der kath.
Presse seit den siebenziger Jahren ist auch der geistige Stand
des Landvolkes ein höherer geworden, an uns ist es jetzt, die
Führung des gehobenen Volkes auf jedem Gebiete zu über-
nehmen und festzuhalten, damit nicht andere ernten, wo wir
gesäet haben. Haben wir nicht die schönsten Beispiele unter
dem Clerus? War es nicht Kardinal Manning, der in Englands
für die streitenden und nothleidenden Arbeiter eintrat?
Hat nicht Bischof Ketteler zuerst die Arbeiterfrage in Deutsch-
land besprochen und Vorschläge gemacht, welche die Grundlage
der heutigen socialen Gesetzgebung bilden? Und sind nicht
in unseren Tagen neben Professor Hitze viele unserer Confratres
unermüdlich thätig, um auch das materielle Wohl ihrer Gläubigen
zu fördern? Sollen wir auf dem Lande da zurückbleiben?
Ja, sollen wir zuriickstehen hinter den Laien, die ihre Arbeit
dem Wohle der darbenden Brüder widmen? sollten wir nicht
alle thätige Mitglieder des Verbandes ,,Arbeiterwohl« sein?

Nicht Jeder kann im Parlament mitarbeiten an der soci-
alen Gesetzgebung, aber ausführen und über die Ausführung
der Gesetze wachen, das können wir. Nicht Jeder besitzt einen
großen Einfluß auf maßgebende Persönlichkeiten und Behörden-
aber in seinem Dorfe, in seiner Gemeinde, da hat doch wohl
der Pfarrer einen gewissen Einfluß und, wo er ihn nicht hat,
da muß er ihn zu erreichen suchen und das wird ihm möglich
sein, wenn er sich an die Spitze gemeinsamer Unternehmungen
stellt und am ösfentlichen, gesellschaftlichen Leben seiner Ge-
meinde einen lebhaften Antheil nimmt. Fragen wir uns auf
dem Lande, warum es mit manchen Wirthschaften und mancher
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Familie so schlecht bestellt ist, so werden wir finden, daß die
Ursachen des wirthschaftlichen Niederganges nicht selten auf
dem sittlichen, moralischen Gebiete zu suchen sind. Dieselben
Fehler, wie in den Städten, finden sich auch auf dem Lande
und da noch in osfener, unverdeckter Weise, in natürlicherem
Zustande. Luxus und Verschwendung find heutzutage auch im
Bauernstande nicht selten. Wohl hat sich innerhalb der letzten
fünfzig Jahre die Lebenshaltung in vielen Kreisen der Gesell-
schaft gehoben, auch der heutige Landpfarrer lebt anders, als
sein Vorgänger vor einem halben Jahrhundert, und deshalb
müssen wir auch dem Bauer gestatten, daß er seine Lebens-
weise den Verhältnissen anpaßt. Aber wir haben des Oesteren
die Beobachtung gemacht, daß gerade in Gegenden, die infolge
des Zusammenlebens mit Andersgläubigen seit den Kultur-
kampfsjahren oder richtiger seit dem Beginn der Herrschaft des
Liberalismus etwas liberal angehaucht sind, das Maaß der
Lebenshaltung oft weit über den Stand hinaus geht. Auch
auf dem Lande giebt es Spieler, Trunkenbolde und besonders
Prozeßsüchtige mehr sogar als in den Städten. Und nicht
selten kommt es vor, daß eitle, großprahlerische Mütter ihren
Töchtern eine Ausstattung mitgeben, die wohl für ein Stadt-
fräulein, aber nicht für eine künftige Bauersfrau passend ist.
Gegen alle diese Uebelstände kann der Geistliche an erster Stelle
auch als Seelsorger kämpfen. In der verschiedensten Weise
kann er diese Fehler behandeln. Wenn die hl. Fastenzeit
wiederkehrt, möchten wir nicht unterlassen, die Fastenpredigten
zur Behandlung solcher Stoffe zu empfehlen. Grade die
Fastenpredigten erfreuen sich beim Volke großer Beliebtheit und
es ist gewiß nicht schwer, im Anschluß an das Leiden unseres
göttlichen Erlösers alle diese Fehler ausfiihrlich zu behandeln,
für die der Erlöser schon im Voraus Buße thun mußte.

Neben den Fastenpredigten siiid katechetische Predigten auf
dem Lande nicht zu unterschätzen. An vielen Orten hört das
Volk Sonntag für Sonntag ,,Moralpredigten.« Wir haben
nichts dagegen, aber wir möchten wünschen, daß das Volk
zunächst aufgeklärt wird über die Forderungen der Moral. Will
man unser Landvolk in das Gebiet des christlichen Sittengesetzes
einführen, dann halten wir das nur für möglich, wenn man den
in der Schule gelernten, in der Christenlehre -� wo solche
besteht �� wiederholten Katechismus in katechetischen Predigt-
cyklen dem Volke zum Verständniß bringt, in kurzen, klaren
Sätzen in das Gedächtniß einprägt nnd die praktische Ausübung
der Gebote an Beispielen erläutert. Wir haben bei diesem
Verfahren die Erfahrung gemacht, daß manche Zuhörer nach
Wochen noch die genaue Disposition und den wesentlichen
Inhalt katechetischer Predigten wiedergeben konnten, ergo ���
sempe1« a1jquiiEi haeret.

Außerdem vergessen wir nicht, in unseren Predigten die
socialen und wirthschaftlichen Jrrlehren unserer Zeit ebenso, wie
die religiösen, einer strengen Kritik zu unterziehen. Stoff hierzu
findet jeder selbst, der nicht Litteratur und Buchhändler voll-
ständig von seinem Ausgabekonto gestrichen hat.

Eine noch bessere Gelegenheit zur Besprechung der Fehler
des Einzelnen bietet sich im Beichtstuhl. Gar mancher bekennt
eine Sünde und der Beichtvater wäre geneigt, sie für eine
vorübergehende oder leichte zu halten, wenn er nicht das
Privatleben des Beichtkindes genau kennen möchte. Sollte
man da nicht durch gtitliches Zureden einen Solchen zur
Offenheit, zur Klarlegung seiner Verhältnisse bewegen und ihn
mit liebevollem Ernste auf die Folgen seines Fehlers auch für
Wirthschaft und Familie aufmerksam machen? Das Seelen-
heil dürfte dabei wahrlich nicht zu kurz kommen. Grade der
Mangel an Offenheit ist es, den wir bei Vielen überwinden
müssen.

Und bietet nicht die Schule tausend Gelegenheiten, dem
Kinde schon die PsIichten der Gerechtigkeit und Liebe praktisch
einzuprägen? Lassen sich doch bei den Geboten die heutigen
socialen Pflichten in der einfachsten Weise den Kindern klar
machen und an�s Herz legen. Wie in der Rechenstunde das
Kind bekannt wird mit den Gesetzen der Jnvaliditäts-Alters-
und Unfallsversicherung, so können auch im Religionsunterricht
die Pflichten gegen Staat und Gesellschaft leicht und verständlich
behandelt werden.

Wir verlassen dieses Gebiet, da die oben angedeutete
Thätigkeit aus dem Studium der Pastoral genügend bekannt
ist, um auf eine Arbeit des Geistlichen überzugehen, die, wie
Professor Heiner sagt, ,,auch Seelsorge ist, wenn auch in vielen
Handbüchern der Pastoraltheologie nichts davon zu lesen ist.«
((-f. Arbeiterwohl, 15. Jahrgang, Heft 1 und 2 S. 18.)

(Fortsetzung folgt.)

E. Sentenzen der heiligen Väter auf alle Tage
des Jahres. L

Juni.
1. T11 saee1·(1os Dei a1tissimil cui ex bis plaeere intendis?

mun(10, an Deo? si m11ndo, our sacerd0s? Si Deo, cui« qua1is
p0pulus ta1is et sa(-erd0s? nam Si p1aee1-e vis mun(i0, qui(1
tibi pr0(1est sa.0er(10tium? ne0 enim (1110bus (10minis p0tes
servi1«e:, qui a,ui:em vult amicus esse l1ujus saeeu1i, inimicus
Dei c0nstituitur. Er p1«0pheta: Deus, inquit, dissipabit: 0ssa
eo1«um, qui hominibus pla(-ent:, c0nfusi sunt qu0niam Deus
sprevit e0s. Ei Ap0st01us: Si hominibus plaeerem, Christi
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servus non essem. Volens itaque plaeere l1ominibns Deo
non pla(-es, si non pl-I(-es, non pl-rea.s.

S. Beruard. de oft. epise. l. 2.
2. O quan1 per-versa temerit-is! il1e praeponitur ovi1i

divino, qui nes(-it adl1ue dominari spiritui sue!
Nieol. Papa ep. 2.

3. Ipse qui pra.eest, non se existimet potestate domi�
nante sed eharitate servient-e fe1ieem.

S. Aug. Regul. 3 ad Glorie.
4. Ministerium tu11m plus oneris habet quam l10noris,

Si ati"eeta.s 11onoren1, mereenarius es, Si onus ampleete1-is,
pastor es. Petr. Bless.

5. Si altiorem quam meliorem esse deleetat non praemium
sed praeeipitium exspeetamus.

S. Bernard. ep. 1 ad Ardent.
6. Sunt qui l1on0res virtutes reputnnt- suisque meritis

adseri1)unt gradum eminentiae, quem in ira Dei t"ortasse
adepti sunt; l1onoris assumtio multis tentatio faeta est et
subversi0nis oeeasi0; igit.ur sie praesis ut prosis. Vae l1is
qui praesident 11ominibus, nisi praesideat iis Deus.

Petr. Bless. de inst. epise. o. 3.
7. Hoe ergo sentias in te ipso, quod in Christo .Jesu,

ut sicut exinanivit se form-Im servi aeeipiens, sie eorum
qui tibi sub·jeeti sunt servum te reputes 11umilem et ab»seetum;
non sit ti1)i dedeeori humilitas quae deouit tilium Dei; fre-
quenti quaeso scrutinio dispiee et attende, qualis ex dono
Dei sis et qua1is sis ex te ipso et redde, quae tun Stint
tibi et quae Dei Deo. ibid.

8. Qui praefieitur ad regimen taliter erga diseiplina.m
subditorum praestare se debet, ut non so1um auetoritate,
verum etiam humilitate (-1a.reseat.

S. Isid. IIisp. I. 3 sent. e. 42.
9. Gan(-ti, qui praesunt, non in se potestatem del)ent

ordinis sed aequa1itatem pensare eonditionis nee praees8e
se hominibus gaudeant, sed pr0desse.

S. Gregor. p-«-Ist. p. 2, e. 6.
10. Summus loe11s loene regitur, cum is, qui praeest

vitiis potius, qu-tm fratribus, d0minatur. ibid.
?

11. Christus eorum, qui humiliter se gerunt, non eorum,
qui eriguntur in gregem suum.

Clem. Alex. l. 4. strom.
12. Ut vinea Domini ex illius pr-1.eeepto rite semper

eolatur, multaque messis in l1orreum reportetur, ·� mu1tis
operariis opus est, quorum tamen non t-Im numerus quam
virtus speetanda est. auet. op. imperi«. in Matth. 11. 47.

13. Suftioit unus h0mo zelo sue(-ensus, totum e0rrigere
populum. - S. Hier.

14. No te gradus sortis eleri exto1lat sed potius l1umiliet.
S. B-1sil.

15. (J1ericus de a1tari vivat, non superbiat, non luxurietur,
non ditetur nee ex e1erieatu (1itior Hat. S. Bernard.

Der deutsche Volk-sgesang beim Amte.
Von Paul Krutschek.

In Nr. 9 bespricht 1)r. Birnbach eine jüngst anonym er-
schienene Broschüre »Der Nutzen und die 3ulässigkeit des katho-
lischen Volksgesanges.« Der Titel ist in (-asu zu allgemein;
denn daß Volksgesang nützlich und zulässig ist, bestreitet kein
Mensch, es fragt sich nur: wann und wo? Aus doppeltem
Grunde muß ich eine ausführliche Erwiderung gegen Broschüre
und Referat unterlassen, einmal, weil ich die letzten Monate
von amtlichen Arbeiten so vollaus in Anspruch genommen
werde, daß jede andere Beschäftigung zuriicktritt. Sodann
ist zur Sache schon soviel geschrieben worden, daß für den,
welcher sich unterrichten will, hinreichend Material vorhanden
ist. Nur die eine allgemeine Bemerkung will ich hier an-
bringen, daß es von vornherein falsch ist, durch irgend welche
Zweckmäßigkeitsgründe unsere Frage lösen zu wollen,
vielmehr einzig die nicht etwa nur ,,zur Zeit, als unser jetziges
Missale redigirt wurde,« sondern bis in dieses Jahr
hinein beständig wenigstens zwanzigmal erneuerten t«irchlichen
Gesetze ausschlaggebend sind. Die Kirche befiehlt und
wir ha ben zu gehorchen. Die Vernünftigkeit, Zweckmäßig-
keit, ja Nothwendigkeit dieser Gesetze zu beweisen, fiillt uns
dann leicht. Die neueste Entscheidung der Rituskongregation
vom 31. Januar 1896 aus die Frage eines sardinischen
Pfarrers, ob in seiner Pfarrkirche nach alter Sitte Gesänge
in der Landessprache zur Ehre des Heiligen oder des Geheim-
nisses, das grade gefeiert werde, gesungen werden dürfen,
lautet, wie den Lesern bereits bekannt ist: Aikirmative de
eonsensu 0rdinarii quoad Missam privatem: Negative, quoad
Missam so1emnem sen eantatam.« Der thatsächlich gegen
diese absolut klare Etitscheidung erhobene Einwand, sie gelte
nur für Jtalien, ist in sich nichtig, denn es ist logisch un-
möglich, daß bei uns die Missa eantata eine private« sei,
(das ist ja die Basis der gegnerischen Beweisführung) in Italien
aber nicht.

Wenn ich also auch von einer förmlichen Polemik gegen
die Broschüre und das Referat hierüber absehe, so seien mir
doch zwei Bemerkungen zur thatsächlichen Berichtigung gestattet.
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Es wird gesagt, ,,man wolle unserem Volke das deutsche
Kirchenlied nehmen.« Es ist schon soviel gegen die Un-
richtigkeit dieser Behauptung geschrieben worden, daß ich
mich darauf beschränken kann, aus einem amtlichen Erlaß
des Bischofs von Paderborn vom 10. Februar 1896 über
das ,,Orgelspiel« und die »für die ganze Diöcese so hoch-
wichtigen Bestrebungen des Cäcilienvereins,« welcher »ange-
legentlichst empfohlen« wird, folgende zwei Schlußsätze anzu-
führen: ,,Dabei wollen Wir unbegründeten Vorurtheilen gegen-
über wiederholt betonen, daß der Cäcilienverein durchaus
nicht die Beseitigung des deutschen Volsgesanges aus der Kirche
anstrebt. Er will denselben vielmehr pflegen und heben,
daneben aber auch dem eigentlich liturgischen Gesang, dem
gregorianischen Chorale den von der Kirche ihm angewiesenen
Platz, aus dem er durch Unkenntniß und iible Gewohnheit
verdrängt ist, zurückerobern.«

Sodann wird die »sehr interessante Bemerkung« besprochen,
Papst Benedict X1II. habe, um die religiöse Unwissenheit des
Volkes zu beheben, auf dem Provinzialkonzil zu Rom im
Jahre l725 vorgeschrieben, es solle infr-i ea1«11n(1em Missa1«i1m
s0lemnia mate1«na i(1i0mat;e gesungen werden. Dieser Salz
ist im Hinblick auf die aktuelle Frage, so wie er da steht,
falsch. Das Konzil hat nämlich, wie ich mich aus dem
offiziellen Texte überzeugt habe, in Erwägung der Thatsache,
daß so viele Kinder auf dem Lande nur mit Viehhüten be-
schäftigt seien, nie eine Schule und Katechese besuchten und von
den absolut nothwendigsten Heilswahrheiten keine Ahnung
hätten, verordnet, daß die Pfarrer im unmittelbaren
Anschluß an die beim Hochamt nach dem Evangelium ge-
haltene Predigt laut in der Muttersprache folgendes langsam
vorsmgen sollten, was dann die ganze Gemeinde zu wieder-
holen habe: »Das Kreuzeszeichen, die Geheimnisse der hl.
Dreifaltigkeit und der Menschwerdung, das apostolische Glaubens-
bekenntniß, das Vaterunser und Ave Maria, die zehn Gebote,
die Kirchengebote, die sieben Sakramente und den Akt der
Reue.« Dieses Singen des kleinen Katechismus von Priester
und Volk im Anschluß an die Predigt, während das Amt
unterbrochen ist, als Beweis dafür anzuführen, man dürfe
während des Amtes mit Auslassung der liturgischen Gesänge
deutsche Lieder singen, wird wohl von Niemandem als glück-
licher Gedanke bezeichnet werden können. -Aus dem gehaltenen
Konzil will ich aber zum Schluß einen Satz, der nicht oft
genug wiederholt werden kann, zur Beherzigung anführen:
,,N0n qu0(1 fit, seit qu0d He1«i (1ebet attei1i1endum est.«

.jj-�1.-

Einige Bemerkungen zu dem Artikel: »Erscheinmigen
auf kirchmusikalischeni Gebiete.«

tVgl. Nr. 9.)
Herr Dr. Birnbach schmeichelt sich, daß das Steinchen rollt,

d. h. das von ihm im vorigen Jahre hingeworfene Steinchen,
und auch andre Steinchen rollen macht. Vergleicht er also
die Anschauungen seiner Gegner mit dem Koloß beim Propheten
Daniel, welcher durch das im Rollen anwachsende Steinchen
schließlich gestürzt und zerschmettert wurde??

Wir wollen die einzelnen Sätze des Artikels, welche zuweilen
ganz unbestrittene, zuweilen wenigstens halbwahre Behauptungen
enthalten, nicht durchgehen, sondern nur fragen: Gegen wen
richtet sich die besprochene Broschüre und ihr Epitomator?
Gegen den von der obersten kirchlichen Behörde und
so vielen Bischöfen belobten und bestätigten deutschen
Cäcilien-Verein? Darauf deutet in der That der Eingang des
Artikels hin.

Wann hat aber der Verein je die Niitzlichkeit des
deutschen Volksgesanges bestritten? wo die Abs chaf sung des-
selben verlangt? Nie und nirgends, weder in den allgemeinen,
noch in den Diöcefanstatuten, noch auf seinen Versammlungen.
Dagegen hat derselbe überall, wo er festen Fuß gefaßt, auf
Herstellung guter deutscher Gesangbücher gedrungen, und seinen
Mitgliedern ist es fast durchaus zu verdanken, wenn in den
nieisten deutschen Diöcesen die alten weihevollen Melodien so-
wie die alten Texte wieder zu Ehren gebracht worden sind.
Alle neueren Diöcesangesangbücher, von dem Kölner angefangen,
find dessen Zeuge. � Schreiber dieses rühmt sich, ein alter
und entschiedener Cäcilianer zu sein, und womit hat er be-
gonnen in seinen Pfarreien, um im cäcilianischen Sinne zu
wirken? Damit, daß er ein gutes deutsches Gesangbuch ein-
fiihrte, sowohl in der einen wie in der andern, �� weil unter
der Herrschaft der ,,guten deutschen Lieder« gar kein Gesang-
buch vorhanden war. Und so wird jeder Pfarrer dieser Richtung
handeln müssen; denn es verlangen die Statuten, für die
Pflege des Volkgesange-s Sorge zu tragen, und die Erfahrung
lehrt, daß es die Verhältnisse vielfach nicht gestatten, sofort
und für immer einen guten lateinischen Gesang herzustellen.

Die Beschuldigung, offen oder versteckt, der Cäcilien-Verein
halte die deutschen Lieder für unnütz oder schädlich und wolle
sie abschafsen, ist also unbegründet. Wenn derselbe aber ver-
langt, daß beim Amt (und beim Segen, der nie ohne T-;ntum
ergo stattfinden soll) der liturgische Text gesungen werde, so
stützt er sich auf die Bestimmungen der Gang:-egat:io Rituum,
welche in Deutschland lange vergessen und unbeachtet waren-
und läßt dabei dem Volksgesange noch einen weiten Spiel-
raum, hegt und pflegt ihn, ohne den Versuch zu machen, ihn
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,,abzuschaffen.« Der anonyme Verfasser der Broschüre aber
und Herr B. schreiben bald Kirchenlied und bald Meßlied,
ohne einen Unterschied zu machen zwischen Amt und Privat-
messe, sodaß der unkundige Leser in Jrrthum geführt wird, als
sei der Cäcilien-Verein ein Feind des Volksgesanges überhaupt
und in jedem Falle. Das ist nicht genau oder nicht ehrlich
verfahren.

Freilich kann man nicht umhin, viele Meßgesänge, die vor
höchstens 100 Jahren gedichtet und componirt sind, nicht
grade vorzüglich zu sinden; dazu haben sich aber auch
Männer nicht erschwingen können, die als Dichter oder Com-
ponisten berühmt waren.

Der Vergleich mit den orientalischen Liturgien aber hinkt
gewaltig. Denn diese sind doch nicht in der Volkssprache,
sondern in einer längst nicht mehr lebenden Sprache abgefaßt
(Gihr, hl. Meßopfer I. Aufl. S. 293). Daß aber die
Rubriken des Meßbuchs nichts von einem Volksgesange erwähnen,
kommt daher, weil auch damals das Volk keine ,,Meßlieder«
beim Amte sang, und die Kirche nicht die Absicht hatte, den
Volksgesang zu unterdrücken, wie er bestand, sondern genug
gethan zu haben glaubte, wenn sie die Feier der Missa s0lemuis
und cantata mit festen Regeln umgab. Liederbücher aber
bestanden in der orientalischen und in der occidentalischen
Kirche schon längst, ehe das Missale vom hl. Pius V» dessen
Tag die Kirche jetzt beging, für immer geordnet wurde. Es
gab aber noch 200 Jahre später keine Meßgesänge zum
Amte in der Volkssprache. Dieselben smd in Deutschland
entstanden in der sogenannten Aufklärungsperiode. Daß diese
Zeit sich aber nicht auszeichnete durch die festeste Anhäng-
lichkeit an die Religion, sondern grade durch das Streben,
die Religion zu verwässern und an ihre Stelle einen seichten
Humanismus zu setzen, dürfte jedem Priester bekannt sein.

Zuletzt soll gar das Kirchenlied, -� müßte nach seinem
polemischen Zwecke immer ,,Hochamis-Meßlied« heißen,
�� dem Mangel an Religionskenntnissen abhelfen. Was für
Wunderkräfte werden in diesen Liedern, die in der josephi-
nischen Zeit in Aufnahme kamen, noch entdeckt werden! Da
haben wohl auch die Protestanten mit ihrer deutschen Liturgie
die besten Religionskenntnisse?· Wir glaubten bisher, daß der
beklagte Mangel heekomme aus der vernachläßigten religiösen
Erziehung in sehr vielen Familien, aus der Verkürzung der
Religionsstunden in der Schule, der Ueberbiirdung der Volks-
schule mit Unterrichtsfächern, der Zurückdrängung der religiösen
Uebungen in den Schulen, der Unmöglichkeit, die meisten
neueren Katechismen ,,bis auf die Deckel« auswendig lernen
zu lassen, dem materialistischen und sinnlichen Zuge der Zeit,
gar sehr auch aus dem Mangel an Seelsorgern und genügender

Zahl katholischer Schulen. Nun hören wir es anders, wie
da geholfen werden soll. Möge also der Anonymus stch zu-
nächst daran versuchen, solche Meßlieder zu verfassen, die
die ganze katholische Glaubens- und Sittenlehre enthalten und
für deren Einführung sorgen! Jndeß werden auch die besten
Kirchenlieder nicht viel helfen, wenn nicht die Zeit dazu gegeben
wird, daß dieselben in der Schule alle gehörig und oft erklärt
werden können. �-d��.

Ergänzung.
Die in letzter Nummer auf S. 108 abgedruckte Entscheidung

der Riten-Congregation bezüglich des Volksgesanges bei der
hl. Messe lautet nach den Anat. 1i:ee1.es. pag. es von-
ständig so:

,,Affirmative de consensu 0rdina1-ji quoaci Missam
p1«ivatam: Negative quoac1 Missam s0lemnem sivo c-«-n1tatam
iuxta 0r(1inati011is pro Musioa Sacke. Articulum
septimum et 0otavum; non 0l)sta.nte Deoret0 die 21. .Junii
1879 dato et a1iis q11i1)uS0umque.«

Dem Artikel über das De"kret Ozieri in voriger Nummer
liegt also der richtige Wortlaut zu Grunde.

Nachricht.
(Der Akademische Bonifatius-Verein) hielt am

Montag, den 11. Mai, im Vincenzhause seine 97. General-
versammlung ab, die sehr zahlreich besucht war. Nachdem
der Vorsitzende, Herr cand. the-0l. Swoboda die Erschienenen
begrüßt hatte, legte er den Zweck und die Ziele des Vereins
dar und forderte zu recht zahlreichem Eintritt in den Verein
auf. Dieser Aufforderung folgten 26 Herren, nachdem schon
in den am Fürstb. theol. Convikte bestehenden Zweigverein 37
neue Mitglieder aufgenommen worden waren, so daß der
Verein gegenwärtig 473 ordentlicheJ Mitglieder zählt. Zum
Schluß hielt Herr start. jur. Slu2alek einen anregenden
Vortrag über »Das Duell«. Hierauf ergriff der Protektor
des Vereins, Herr Prof. Dr. König, das Wort, um in be-
redten, von brausendem Beifall begleiteten Worten die An-
wesenden zum Kampfe gegen den Unglauben aufzufordern.
Eine gemüthliche Unterhaltung hielt nach Schluß des geschäft-
lichen Theiles die Mitglieder noch längere Zeit zusammen.

Litterarisches. »
1«astor Maus. Zeitschrift für kirchliche Wissenfcbaft und Praxis,

herausgegeben von Dis. P. Einig, Professor der Theologie in Trter.
Mit bischöfl. Genehmigung. Monatlich erscheint ein Heft in der
Stärke von wenigstens drei Bogen. Preis jährlich 4 Mark. Verlag
der Paulinus-Druckerei in Trick.
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Inhalt des 4. Heftes 1896: Zur Verständigung in der Proba-
bilismusfrage. (P. Viktor Caihrein, s. .J.) � Jenseits von Gut und
Böse. (Pfarrer Dr. L. Keil.) � Das Bußsakrament im Verhältniß
zur socialen Frage. (Pfarrer P. Müller.) � Die theologischen Fakul-
täten als Bildungsanstalten der Geistlichen. (Ein evangelischer Theologe.)
� Ein nicht selten unbeachtetes Ehehinderniß. tProf. D--. P. Einig.)
��- Strafpraxis bei Eheschließungen. (Pfarrer Dr. Jul. Gapp.l �-
Mittheilungen: Neueste Congregations-Entscheidungen. (Prof. D:-. W.
Neh·er.) -� Das Leiden und Sterben Jesu Christi ein Beweis für seine
Gottheit. (K.) � Die Ordnung der Evangelien in der Osterwoche.
(Religionslehrer D:-. J. Nep. Praxmarer.) -� Nochmals ein Dekret über
die LitcWeieU. (P. A. LehmkUbI, S. J.) � De missis in alienis er-(-lesiis»
P. Franz Beringer, s..1.) ·� Die Zelle ist ein heiliger Ort. (0apu-
ciI1us-) -� Schönprediger. ((7apu(:inus.) � Predigtthema. � tCapu�
cinus.) ��- Mißverständnisse· (Pfarrer W. Bongattz.) � Der Natur-
sorfchertag in Lübeck im September 1895. (Religionslehrer Dr. Chr.
Schmitt.) �- Ein Steinhärtungs-Mittel. -�� Anfrage: Verpflichtung
der Dekrete über Kraniotomie. (Prof. Dr. A. Müller.) � Orgelbe-
gleitung zum Trierischen Gesangbuch. (»Domkapellmeister Ph. J. Lenz.)
� Pohl, Bernfteinperlen vom Haffestrand. (Regierungs- u. Schul-
rath I)--. J. Gans(-n.) � Lüben, Eucharistischer Monat für Priester,
iOberpfr. J. Hektkens.) -� Baptisn1us jn nie:-o adn1i11ist1«atus. �-
Peßler, Das Vaterunser« als Haussegen.

5fl1ersonal-YiarlJriklJiey.
Anftcllungen und Befiirdernngen.

Kaplan Georg Hantke in Warmbrunn als solcher in Lomnitz.
-� Weltpriester Alexander Lissek aus Groß-Hoscl)ütz als Kaplan
in Markowitz. -� Fundatist Paul Ruszkowski in Groß-Stein als
Pfarradministrator in Krascheow, Archipresbhterat Oppeln.

Geftorbcn:
Pfarrer von Krehlau Herr Eustachius Krischker, f 21. Mai.

Milde Gaben.
(Vom 11. Mai bis 19. Mai 1896 incl.)

Wert per heil. Kiud»ljeit. Ober-Kühschmalz Ungen. so Mk»
Hennersdorf v. Theresia Leister zur Loekaufung von vier Heidenkindern
84 Mk., Breslau durch H. K. Wawra incl. zur Loskaufnn eines
Heidenkindes pro un-jsque 236 Mk« Lan enbielau durch H.  Reiß18 Mk» Herr-nstadi durch H. Pf. Schloffer pro un-jsque 32 Mk.,
Bertholdsdorf dnrch H. Pf. Lorenz pro ur1·is(åue 24 Mk» Schlaupitz
durch H. Pf. Ende pro un-isque 14 Mk., . reuzburg O.-S, durch
H» K. Wojciech 22 Mk» Zirkwitz durch H. Erzpr. Obst 26,50 Mk,
Frredland O.-S. durch H. Pf· Hauptstock 93 Mk., Groß-Gorzüsz durch
H-  Hctdamczik pro ut1-tsque 20 Mk» Pitschen durch H. Pf.
Scherch 5 Mk., Groß-Schinmitz durch H. Erzpr. Sukatsch 4 Mk.,
Jauer durch H. K. Plnder 55 Mk.

Gott bezahl�s! A. Sambale.

Der heutigen Ausgabe unseres Blaites liegt
wiederum eine Preisliste vorn Kaffee- nnd Thee-
Jmporthaus H-einrich Gewaltig, Breslau, bei.
-� Wir können Herrn Gelvnltig als streng reellen
und foliden Kaufmann empfehlen. ·

Für den l1ochwiirdigen Klerus
empfehle ich meinen auf der Strickmaschine extra hergestellten
garantirt reinwolleucn, Oel u. ,««- -. Gernch freien .-�-. -« .d ä "- e - " « (llli18i1 i I)«; II()sGIIst)0jk » , . «

, , . - Derselbe
-« » �- « hat bereits in diesen Kreisen
. großen Anklang gefunden und zeichnet sieh besonders wegen

seiner ,,Elafticitå»t« Dchnbarkeit »aus. Das Tragen solcher
Bcinkleidcr ist eine große Annehml1chkeit,» indem der Stoff bei

, jeder Bewegung (Knicbengung!) nachg:bt. Durch den sich
» stets ftcigerndcn Mehrbcl1arf bin ich in der Lage, zu außer-
 ordentlichen billigcu Preisen verkaufen zu können, und
« VsscriI«cT " per Meter
- Qualität I (schwer) 76J80 om breit -it« 6.50

- 11 (mitte1stark) 76x80 - H- .-«. 5.50
- 11l (leicht) 76X80 - H z"- «« 4.50

« Zu einer Hofe genügt 2,30 bis 2,60 Meter; zu Hofe und
- Weste 3,20 bis 3,60 Meter. Versandt ohne Nachnahme.
T Michael &#39;l&#39;-an-net-, -3ugøliurg. c
-« NB. Sollten Beinkleider oder Westen in meiner Werkstätte

angefertigt werden, so ist Uebersendung eines genauen Maaßes
«- nothwendig. Für Anfertigen einer Hofe berechue ich sit« 6.��,
- für Hofe und Weste .-it. 1l.�� bei prima Zuthaten.

. :  - .

M» sjk-IgsIxHxEExklE.rllEclxI
MPO� Il1ust1«. P1-eiskata1og kostent�rei. II

Lunis 0ekI0l I-la.nn0ve1«.

Dr. med. Franz Herodes,
pra0t. ZahnnrZt. L

B1»es1a«u,
«- Postst1:-. 9, I. vis-E«-r-vis der I-Ia.uptpost.

E(1ua.r(1 1«0tz in Kiizingen
weingroßhandlung

nimmt Bezug auf die im Auftrage des hochwürdigsten bifchöslicben
Ordinariats zu Würzburg durch den hochwürdigen Herrn Stadtpfarrer
Reuß hier, vollzogene V(-reidigung und erlaubt sich, sich einer Hoch·
würdigen Geistlichteit zum Bezuge von

Vlies-Törin DE
in der Prcislage von 60 M. aufwärts, angelegentlichst zu empfehlen.

Mit Special-Offerten stehe ich jederzeit sehr gerne zu Diensten und
verspreche im Voraus gewissenhafteste und beste Bedienung.

Ich tiefere bald .30 Jahre den Meßwein für die Domkirche in Breslau.
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Für den Monat Juni.

IIJ II  ·S«·-«"-J·  -»�·.I«�·�"-« «.-« -L-I(  -S « -T·-·T:3..

In der A. Laumann�schen Buchhandlung in Di"tlmen ist erschienen und du
urcb G. P. Adcrholz� Buchhandlung:
erz-Jesu-Andacht für den Monat Juni. Ein Seitenstück zur
Maiandacht. Von Dechant Cming. Preis 40 Pf.

Her-Jesu-Büchleit·t von P. Joseph Tini- Krebs- 47. Aussage.
Preis geb. 75 Pf. Feine Ausgabe geb. Mk 1,20.
K« Bereits 141000 Exemplar abgesetzt· � Man wolle beim

Einkauf auf den Namen des Verfassers P. Das. Klotz Krebs, O. ss. B.
achten- K
Herz Jcsu, QUe·lle der Gnaden. Ein Gebetbuch in großer,

deutlicher Schrift. Preis geb. 1 Mk. und theurer.
Herz Jesn, Sitz der Liebe. Von Pfarrer U. Kneip. Pr. geb.

Mk. t,50 und theurer, je nach dem Einbande.
30 Tugendübungen für jeden Tag des Herz-Jesu-Monats. 15 Pf.
Die neun Licbesdicnstc nnd die C·hrenwache. l5 Pf.

O»
-»-»--·-«
-.--«.-·TFI-?z�e0I I-E: .:- ·:.-:-

Antoniusbiich

4. 3uslage.

Nonene zu Ehren des heiligften Herzens Jefu. 10 Pf.
Pcrlcnkrqnz aus der Schatzkammer des göttlichen Herzens.

P. Zgau5i1err, s. J. 4. 3uflage. Preis geb. Mk. 1,50.

Aloysiusbüchlein. 20. 3us1age. Preis geb. 75 Pf.
Samt Alot)sius. Lehr- und Gebetbuch von V. Messer, Pfarrer.

Betrachtungen und Gebete für die sechs Aloyslanifchen Sonn-
tage und neuntägige Andacht zu Ehren des heiligen Aloysius.
Von V. Messer, Pfarrer. Preis geb. 50 Pf.

-·-«? ·"7- II· »F- -«-«- « «-«. -

rch alle Buchhandlungen zu beziehen, in Bresla

ZZ
«· -In-I-JL«"«.J·X«I·"»I-J

Tür den is· Juni.
lein. Preis geb. 75 Pf.

Für den 21. Juni.

-
«·..-T«I««-T· TO« IV!-«

Preis geb. Mk. 1,50.

-«I«-�-«-
«« . - (-

-.s

-:·:-:-sc-:s

I- Zkicgi«-«k, Breslau
AIhtIccI·IIsII-- S, Ecke sCIItIIIlIIIIIcI(e-

Bevor-enden, L«ELäs«sä3�,«
niafferd. Mäntel »Abb(·Z-Röcke, Veinklcider,
Miniftrantcn-iiicickc, !sk)Iv«1rz, roth- violett,
Hansrcickrhcn, S·chlafråike, Leu-Collarc,

Birette und r-imifchc Pius-Binden te.
TuCh·Han(1l1lng , Langjährige Erfahrungen setzen mich in den Stand, nur gutsitzende

geisilicbe Kleider herzusiellen unter Verwendung des besten Materials bei
I·IeI«I«en··Ga-I«d.eI«0be zeitgemäß billigsten Preisen. Anerkennungsschreibe11 stehen mir zur Seite.

unter Garantie, Franz I�Ot1glek, Mc?-J Eis?"å?."F.H;TITk«2�?2EEZ«-IkkI.k«
zur geneigten Beachtung.

Speeialität«
l(irol1enluche, Reverencte«n und lllläniel.

s Gebrii(1e1« Neget. I00«00CC0CI- » Brcslau, Albrechtsstr. l0.

empfiehlt sich einem 110(-hwiirdigen Klerus --

10jä11rigeGsarantje. -O set-list c-, sey-(1e1stk. 20.Al1Seh.-Xus2eichn.,0kden.,staatsmed. etc.

- - « km niu1an1nos « F« «»Z..20"Mk. .«I7s
»F« 440 Mk. -;-2. D E;-»F;-«»tk»s»«-«;
FI11g"9I- D W. E1a1uIi;1e

Gen;-ici1e, YUiilielI1osfe, (!bardinen,
Eis-nd--im-, giiukk»st-ff- :c. »

O » « O  -«O Spezialität:  es Z » »   «
B Vkesl«m« Alb"chWstr· to· lMusterundAuswahlsendungen stehenl  ««CCCCCCCc) jederzeit sranko zu Diensten- ,

W

-H
-. ,«-,--J..-cr gebrauchten Bricfmarken kauft fortwährend, «

e Prospekt gMkls Arm- und Be
G. Ze(-bmeyer, Nürnberg.

Ueber meinen auf 12 Ausstellungen prämiirten, in
40 medizinischen Fachschriften redactiouell empfohlenen
Arm- und Bruftstarker Patent Largiaddr
4 Kilo schwer Mk. 8,80, 6 Kilo schwer Mk. 10,60 ver-
sende ich auf Wunsch an die Abonnenten d. B. kostenlos
a) Jllustrationen, welche die Handhabung dieses einzig-

arti-gen Turngeräthes zeigen,
b) eine Brochüre, welche ärztliche Angaben über seine

Wirkung enthält,
(-) den Abdruck von Vriefen,. welche ich von hochwürdigen

kathol. Geistlichen empfing.
Einer dieser Briefe schließt mit den Worten: »Für

solche, welche eine slge;nde Lebensweise führen, ist der
uststärker eine wahre ohlthat.«

Der Fabrikant Saus- sagtest- in Stuttgart.
Hierzuei"ne Beilage- aus dem Verlagc der�·ÅInhonfusäBuchhandlnng, Münster i. W. nnd eine Preislifte des Koffer-

nnd Thee-Jmporthanfcs Heinrich Gewaltig in BresIau.
Druck von R. Ntschkowsky in Breslau.


